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Herr Hohlweck 

Geplante Änderung der OBVO 08/2018 verkaufsoffene Sonntage 
Stellungnahme gem. § 6 Abs. 4 LÖG NRW 

Sehr geehrter Herr Hohlweck, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Zu der geplanten Änderung der ObVo vom 29.09 2018 bezüglich Sonntagsöffnungen für die Jahre 
2024 bis 2028 in Bielefeld und Sennestadt nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag bedeutet für die Beschäftigten des Einzelhandels Sonn-
tagsarbeit, sie können an diesen Sonntagen nichts mit ihren Freunden und Familien unternehmen, 
nicht am kulturellen und politischen Leben teilnehmen. Deswegen werden verkaufsoffene Sonntage 
von uns aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt. 

„Weder das Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber, die von der Anziehungskraft der 
Veranstaltung profitieren, noch das Shopping-Interesse potenzieller Kunden kommen als 
Sachgründe einer Sonntagsöffnung in Betracht (vgl. oben Rn. 15). Dem Versorgungsinteresse 
kommt angesichts der völligen Freigabe werktäglicher Öffnungszeiten (§ 3 Abs. 1 LadÖG BW) 
und der weitreichenden Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsöffnung, die nach §§ 4 bis 6 
und 7 bis 9 LadÖG BW für dort näher bezeichnete Verkaufsstellen, Orte und Warengruppen 
gelten, kein nennenswertes Gewicht mehr zu. Das gilt erst recht, wenn bereits die Anlassver-
anstaltung dem Warenverkauf und der Bedarfsdeckung dient.  

Veranstaltungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 LadÖG BW können daher nur Ladenöffnungen 
von geringer prägender Wirkung für den öffentlichen Charakter des 
betreffenden Sonntags rechtfertigen (vgl. BVerfG, Urteil vom      
1. Dezember 2009 - 1 BvR 2857, 2858/07 - BVerfGE 125, 39 <100>).
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Dazu muss die öffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung größer sein als die der Laden-
öffnung und der dadurch ausgelösten werktäglichen Geschäftigkeit, sodass die Ladenöffnung als blo-
ßer Annex der Veranstaltung erscheint (BVerwG, Urteile vom 11. November 2015 - 8 CN 2.14 - 
BVerwGE 153, 183 LS 2 und Rn. 23 f. und vom 12. Dezember 2018 - 8 CN 1.17 - BVerwGE 164, 64 Rn. 
19) und zugleich als anlassbedingte Ausnahme vom Sonntagsschutz erkennbar wird“. 

BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2020 – 8 CN 1/19 –, BVerwGE 168, 338-356, Rn. 21. 
 
Diese Anforderungen sind vom OVG NW wie folgt konkretisiert worden: 
 
„Bei Ladenöffnungen im Zusammenhang mit örtlichen Veranstaltungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
LÖG NRW muss nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gewährleistet sein, dass die Veranstaltung 
‒ und nicht die Ladenöffnung ‒ das öffentliche Bild des betreffenden Sonntags prägt. Um das verfas-
sungsrechtlich geforderte Regel-Ausnahme-Verhältnis zu wahren, muss die im Zusammenhang mit 
der Ladenöffnung stehende Veranstaltung selbst einen beträchtlichen Besucherstrom auslösen.  
 
Ferner müssen Sonntagsöffnungen wegen einer Veranstaltung in der Regel auf deren räumliches Um-
feld beschränkt werden, nämlich auf den Bereich, der von der Ausstrahlungswirkung der jeweiligen 
Veranstaltung erfasst wird und in dem die Veranstaltung das öffentliche Bild des betreffenden Sonn-
tags prägt.  
 
Die prägende Wirkung muss dabei von der Veranstaltung selbst ausgehen. Die damit verbundene La-
denöffnung entfaltet nur dann eine lediglich geringe prägende Wirkung, wenn sie nach den gesam-
ten Umständen als bloßer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erscheint.  
Das kann für den Fall angenommen werden, dass die Ladenöffnung innerhalb der zeitlichen Grenzen 
der Veranstaltung ‒ also während eines gleichen oder innerhalb dieser Grenzen gelegenen kürzeren 
Zeitraums ‒ stattfindet und sich räumlich auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung beschränkt.  
 
Von einem Annexcharakter kann nur die Rede sein, wenn die für die Prägekraft entscheidende öf-
fentliche Wirkung der Veranstaltung größer ist als die der Ladenöffnung. Die öffentliche Wirkung 
hängt wiederum maßgeblich von der jeweiligen Anziehungskraft ab.  
Die jeweils angezogenen Besucherströme bestimmen den Umfang und die öffentliche Wahrnehm-
barkeit der Veranstaltung einerseits und der durch die Ladenöffnung ausgelösten werktäglichen Ge-
schäftigkeit andererseits. Daher lässt sich der Annexcharakter einer Ladenöffnung kaum anders als 
durch einen prognostischen Besucherzahlenvergleich beurteilen.  
 
Erforderlich ist dabei, dass die dem zuständigen Organ bei der Entscheidung über die Sonntagsöff-
nung vorliegenden Informationen und die ihm sonst bekannten Umstände die schlüssige und nach-
vollziehbare Prognose erlauben, die Zahl der von der Veranstaltung selbst angezogenen Besucher 
werde größer sein als die Zahl derjenigen, die allein wegen einer Ladenöffnung am selben Tag ‒ ohne 
die Veranstaltung ‒ kämen“. 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 09. Oktober 2020 – 4 B 
1514/20.NE –, Rn. 16, juris. 
 
Solche Prognosen liegen uns für keine der geplanten Veranstaltungen vor.  
 
Als Gewerkschaft lehnen wir die geplanten Sonntagsöffnungen daher ab.  
Sie sind mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen zum Schutz der Sonntagsruhe und der 
Schutzrechte betroffener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch mit den Vorgaben des Ge-
setzes nicht vereinbar. 
 
 
 



 

  
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich Ihre Ent-
scheidung mit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ursula Jacob- Reisinger 
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